23. OKTOBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 12. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten für die Registrierung als Pflegehelfer


(Belgisches Staatsblatt vom 2. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


23. OKTOBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 12. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten für die Registrierung als Pflegehelfer


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des am 10. Mai 2015 koordinierten Gesetzes über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe, des Artikels 56;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 12. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten für die Registrierung als Pflegehelfer;

	Aufgrund der Stellungnahmen des Föderalen Rates für Krankenpflege vom 10. Mai 2022 und 30. März 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme des Föderalen Rates für Hebammen vom 6. Mai 2022;

	Aufgrund der Verhältnismäßigkeitsprüfung und der Zurverfügungstellung von Informationen über die Reglementierung auf dem föderalen Internetportal, durchgeführt gemäß den Artikeln 7 und 9 des Gesetzes vom 23. März 2021 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass oder Änderung einer Berufsreglementierung im Gesundheitssektor;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 74.493/2 des Staatsrates vom 11. Oktober 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In Erwägung der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 31. Juli 2023;

	In Erwägung des Einverständnisses des Staatssekretärs für Haushalt vom 12. September 2023;

	Auf Vorschlag des Ministers der Volksgesundheit


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe a) des Königlichen Erlasses vom 12. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten für die Registrierung als Pflegehelfer wird wie folgt ersetzt:

	"a) entweder eine Kopie des Befähigungsnachweises des Sekundarunterrichts der Französischen Gemeinschaft oder der Deutschsprachigen Gemeinschaft oder des Befähigungsnachweises des Sekundarunterrichts der Flämischen Gemeinschaft oder eine Kopie des Befähigungsnachweises des Weiterbildungsunterrichts oder eine Kopie des Befähigungsnachweises der Erwachsenenbildung, ausgestellt am Ende einer Ausbildung, die zum Beruf des Pflegehelfers führt. Dieser Befähigungsnachweis bescheinigt, dass die Ausbildung, die zum Beruf des Pflegehelfers führt, mindestens 400 Kontaktstunden theoretischen und praktischen Unterricht und mindestens 300 Kontaktstunden klinisch-praktischen Unterricht umfasst. Unter "Kontaktstunden" sind in diesem Zusammenhang Ausbildungsstunden zu verstehen, die von der Bildungseinrichtung erteilt werden und bei denen die Begleitung des Schülers/Studenten vorgesehen ist. Aus dem Befähigungsnachweis geht auch hervor, dass die Person die gesamte Ausbildung bestanden hat, einschließlich der spezifischen Kompetenzen des Pflegehelfers, wie sie im Kompetenzprofil des Pflegehelfers in der Anlage zum vorliegenden Erlass bestimmt sind. Der klinisch-praktische Unterricht wird am Bett des Patienten durchgeführt und umfasst mindestens 200 Stunden in mindestens zwei der drei folgenden Bereiche: Krankenhaus, Alten- und Pflegeheim, Hauspflege."


	Art. 2 - Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe b) desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"b) oder eine Kopie eines Befähigungsnachweises einer im Weiterbildungsunterricht absolvierten Ausbildung, eines Befähigungsnachweises einer in der Erwachsenenbildung absolvierten Ausbildung oder einer Berufsausbildung, eines Teilbefähigungsnachweises einer Ausbildung im Rahmen des Hochschulunterrichts, mit dem eine Ausbildung abgeschlossen wird, die als Ergänzung anderswo erworbener Qualifikationen von den zuständigen Instanzen mit der in Nr. 2 Buchstabe a) erwähnten Ausbildung zum Pflegehelfer gleichgesetzt wird".


	Art. 3 - Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe c) desselben Erlasses, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 6. Juni 2018, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 1 werden die Wörter "Ausbildung zum Krankenpfleger" durch die Wörter "Ausbildung zum Krankenpfleger für allgemeine Pflege, zum Krankenpflegeassistenten oder zur Hebamme" ersetzt.

	2. In Nr. 2 werden die Wörter "in das Ausbildungsprogramm des vorerwähnten ersten Jahres zum Krankenpfleger" durch die Wörter "in das Ausbildungsprogramm des vorerwähnten ersten Jahres zum Krankenpfleger für allgemeine Pflege, zum Krankenpflegeassistenten oder zur Hebamme" ersetzt.

	3. Nummer 3 wird wie folgt ersetzt: "mindestens 150 Stunden Praktikum am Bett der Patienten, einschließlich Altenpflege, erfolgreich absolviert hat. Diese Praktikumsstunden können in das Ausbildungsprogramm des vorerwähnten ersten Jahres zum Krankenpfleger für allgemeine Pflege, zum Krankenpflegeassistenten oder zur Hebamme aufgenommen werden oder nicht."


	Art. 4 - In denselben Erlass wird ein Artikel 3bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 3bis - Übergangsweise können Personen als Pflegehelfer registriert werden, die Inhaber des Studienzeugnisses des zweiten Jahres der dritten Stufe des Sekundarunterrichts, Abteilung "Dienstleistungen für Personen", Unterabteilung "Personenhilfe" des technischen Sekundarunterrichts oder des beruflichen Unterrichts, und eines am Ende einer Ausbildung zum Pflegehelfer ausgestellten Zeugnisses sind, das sie spätestens im Schuljahr oder Studienjahr 2025-2026 erhalten haben; diese Ausbildung umfasst ein Studienjahr im Rahmen des Vollzeitunterrichts oder das Äquivalent im Rahmen des Weiterbildungsunterrichts."


	Art. 5 - Der für die Volksgesundheit zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 23. Oktober 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Anlage

"Kompetenzprofil des Pflegehelfers"

	Kompetenz 1: Beitrag zur Ausarbeitung einer Pflegediagnose auf der Grundlage theoretischer und klinisch-praktischer Kenntnisse. Durchführung des vom Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder vom Krankenpflegeassistenten übertragenen Pflegeplans im Rahmen seiner Befugnisse.


	1.1 	Beitrag zur Erstellung einer Pflegediagnose

· Führt gezielte Beobachtungen aus einer ganzheitlichen Sicht innerhalb der Grenzen seiner Befugnisse und der ihm gesetzlich zuerkannten krankenpflegerischen Tätigkeiten durch.
· Erkennt Probleme und Schwierigkeiten, leitet diese an den Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder den Krankenpflegeassistenten weiter und unterbreitet Vorschläge, um die Situation zu verbessern.
· Sammelt objektive, subjektive, präzise und relevante Daten durch systemische Beurteilungen des Gesundheitszustands oder Daten aus verschiedenen Quellen und meldet diese dem Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder dem Krankenpflegeassistenten.
· Verwendet evidenzbasierte Beurteilungstechniken und geeignete Messinstrumente, die ihm von den Krankenpflegern für allgemeine Pflege oder von den Krankenpflegeassistenten innerhalb des strukturierten Teams, in dem er arbeitet, zur Verfügung gestellt werden.
· Berücksichtigt bei der Sammlung der Daten die ganzheitliche Sicht der Person.


	1.2 	Durchführung des vom Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder vom Krankenpflegeassistenten übertragenen Pflegeplans im Rahmen seiner Befugnisse

· Organisiert die Pflege in Zusammenarbeit mit anderen Pflegeanbietern und dem Patienten/Dienstleistungsempfänger.
· Organisiert die Durchführung der Pflege auf der Grundlage des Pflegeplans.
· Wendet auf der Grundlage seiner Kenntnisse in Pflegewissenschaften und anderen Disziplinen die Prinzipien des kritischen Denkens auf die Planung der Pflegeorganisation an.
· Bezieht den Patienten/Dienstleistungsempfänger sofern möglich in die Organisation der Pflege ein, wobei berücksichtigt wird, dass er über korrekte und verständliche Informationen verfügt, die es ihm ermöglichen, die Pflege in voller Kenntnis der Sachlage zu akzeptieren.
· Analysiert und überprüft den Pflegeplan in Zusammenarbeit mit dem Krankenpfleger für allgemeine Pflege, dem Krankenpflegeassistenten, anderen Mitgliedern des Pflegeteams und dem Patienten/Dienstleistungsempfänger.
· Berücksichtigt die finanziellen Auswirkungen des Pflegeplans auf den Patienten/Dienstleistungsempfänger und sein Umfeld.
· Berücksichtigt im Pflegeplan die Kontinuität der Pflege und den Zeitplan, in dem die Pflege vorgesehen ist.
· Berücksichtigt die Diversität des Patienten/Dienstleistungsempfängers.


	1.3 	Ausführung der Krankenpflege

· Führt die fachlichen Krankenpflegeleistungen, für die er zuständig ist, gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen aus.
· Erkennt Notsituationen und Katastrophen und reagiert schnell gemäß den geltenden Richtlinien.
· Nutzt die vorhandene Technologie und IKT, um Daten und andere (krankenpflegerische) Informationen des Patienten/Dienstleistungsempfängers aufzubewahren, einzusehen und zu notieren.
· Nutzt und begleitet verfügbare Technologien, um den Zugang zur Gesundheitspflege zu maximieren und die Ergebnisse für den Patienten/Dienstleistungsempfänger zu optimieren.
· Wendet die Prinzipien des kritischen Denkens an und verfolgt einen systematischen Ansatz zur Lösung von Problemen bei der Ausführung der Krankenpflege innerhalb der Grenzen seiner Befugnisse.


	1.4 	Mitwirkung an der Evaluation der Krankenpflege

· Wirkt systematisch und kontinuierlich an der Evaluation der Pflege im Hinblick auf die im Pflegeplan festgelegten Ziele mit, unter Einbeziehung des Patienten/Dienstleistungsempfängers.
· Teilt dem Krankenpfleger für allgemeine Pflege, dem Krankenpflegeassistenten und den Mitgliedern des Pflegeteams seine Beobachtungen sowie die Probleme und erzielten Fortschritte in Bezug auf die erwarteten Pflegeergebnisse mit und erstattet ihnen diesbezüglich Bericht, und zwar präzise und gemäß den beruflichen Standards und den Richtlinien der Organisation.


	Kompetenz 2: Klare und professionelle Kommunikation


	2.1 	Professionelles Kommunizieren

· Aktives Zuhören (verbal und nonverbal)
· Versteht die Bedürfnisse des Patienten/Dienstleistungsempfängers im Zusammenhang mit seiner Vorgeschichte.
· Gibt dem Patienten/Dienstleistungsempfänger die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern.
· Bewahrt stets eine konstruktive Haltung.
· Überprüft, ob er richtig verstanden hat, was der Patient/Dienstleistungsempfänger gemeint hat.
· Überprüft, ob der Patient/Dienstleistungsempfänger richtig verstanden hat, was der Pflegehelfer gemeint hat.
· Respektiert das Schweigen des Patienten/Dienstleistungsempfängers.
· Respektiert Standpunkte, die sich von seinen eigenen unterscheiden.
· Interagiert und kommuniziert mit anderen und respektiert dabei deren Diversität.
· Respektiert das Vertraulichkeitsprinzip in der Pflege.
· Kann Emotionen und Konflikte erkennen und angemessen darauf reagieren.
· Verhält sich dem Patienten/Dienstleistungsempfänger gegenüber einfühlsam, um eine angemessene Präsenz zu wahren und eine professionelle Beziehung aufrechtzuerhalten.


	2.2 	Information des Patienten/Dienstleistungsempfängers zur Förderung seiner Selbstständigkeit

· Erleichtert den Zugang zu Informationen und leitet Anfragen an die zuständige Person weiter.
· Informiert und berät den Patienten/Dienstleistungsempfänger und dessen Familie gemäß dem Pflegeplan, was die übertragenen krankenpflegerischen Tätigkeiten betrifft.
· Ermutigt den Patienten/Dienstleistungsempfänger hinsichtlich seiner eigenen Möglichkeiten.
· Gibt klare Ratschläge unter Berücksichtigung der Gesundheitskompetenzen des Patienten/Dienstleistungsempfängers.
· Erteilt Informationen unter Berücksichtigung der Emotionen/Reaktionen des Patienten/Dienstleistungsempfängers.


	2.3 	Informationen dokumentieren und weitergeben

· Kommuniziert mündlich sowie schriftlich oder auf elektronischem Wege klare und kohärente Informationen auf präzise Weise unter Verwendung von Fachbegriffen.
· Respektiert die Vertraulichkeit der Daten des Patienten/Dienstleistungsempfängers.
· Kommuniziert und gibt relevante Informationen über Patienten/Dienstleistungs-empfänger, Familien und/oder Pflegepersonal an den Krankenpfleger für allgemeine Pflege, den Krankenpflegeassistenten und die anderen Mitglieder des Pflegeteams, die an der Pflegeerbringung beteiligt sind, weiter.


	2.4 	Einsatz von Informatik im Rahmen des Pflegeprozesses (eHealth)

· Verwendet die Terminologie für Krankenpflegefachkräfte, wie vom "nationalen Terminologiezentrum" bestimmt.
· Beherrscht und wendet die von der öffentlichen Behörde auferlegten oder zur Verfügung gestellten Werkzeuge in ihren Grundprinzipien an.
· Integriert die Grundprinzipien der EDV-Architektur der Gesundheitspflege.
· Teilt und verwaltet Daten über zugelassene Plattformen für den Datenaustausch in der Gesundheitspflege.
· Verwaltet den krankenpflegerischen Teil einer standardisierten elektronischen Patienten-/Dienstleistungsempfängerakte.
· Nutzt die elektronische Verschreibung.


	Kompetenz 3: Zusammenarbeit


	3.1 	Zusammenarbeit mit dem Patienten/Dienstleistungsempfänger, der Familie und dem Netzwerk

· Hört zu und hat ein gutes Einfühlungsvermögen.
· Baut eine Pflegebeziehung zum Patienten auf, in der dessen Diversität respektiert wird.
· Wendet Hilfs- und Verhandlungstechniken an.
· Kann Konfliktsituationen erkennen und angemessen reagieren, ohne zu urteilen, mit Hilfe von Kommunikationstechniken und bestehenden Organisationsmechanismen.
· Fördert die Selbstbestimmung des Patienten/Dienstleistungsempfängers bei Entscheidungen über seine Gesundheit.

	3.2 	Zusammenarbeit mit dem berufsübergreifenden Team

· Erkennt und respektiert im Rahmen des Pflegeprozesses die Rollen, Unterschiede und Grenzen jedes Partners, sowohl innerhalb des eigenen Fachgebiets als auch in Bezug auf andere Fachgebiete.
· Zeigt eine respektvolle Haltung gegenüber den anderen Mitgliedern des Teams, hört ihnen zu und arbeitet mit ihnen zusammen.
· Motiviert andere dazu, gemeinsam an der Durchführung des Pflegeprozesses zu arbeiten.
· Trägt zum reibungslosen Funktionieren des Teams bei, um die gemeinsamen Ziele des Pflegeprozesses in einem Klima des Respekts, des Vertrauens und der Zusammenarbeit zu verwirklichen.
· Berät sich mit anderen Pflegeerbringern, um gemeinsam mit ihnen auf effektive und respektvolle Weise Entscheidungen zu treffen.
· Gewährleistet die Kontinuität der (berufsübergreifenden) Pflege oder die berufsübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen von Pflegeprozessen und schlägt sinnvolle Anpassungen in Bezug auf seinen eigenen Kompetenzbereich vor.
· Arbeitet mit anderen zusammen, um Konflikte zu vermeiden und wendet Verhandlungstechniken an, um eventuelle Konflikte zu lösen.
· Äußert seinen eigenen beruflichen Standpunkt bei Besprechungen mit dem berufsübergreifenden Team.


	Kompetenz 4: Berufliche Verantwortung übernehmen


	4.1 	Eine ethische Berufsausübung anstreben

· Handelt ethisch in seiner Praxis.
· Arbeitet an der Erkennung berufsethischer Probleme mit, die Patienten/Dienstleistungsempfänger, Kollegen, Gruppen und andere Akteure des Gesundheitssystems betreffen.
· Beteiligt sich am Dialog und an der Suche nach Lösungen für ethische Probleme.
· Vertritt die Interessen von Patienten/Dienstleistungsempfängern, insbesondere derjenigen, die nicht für sich selbst sprechen können.
· Fördert eine gerechte Gesundheitspflege gemäß den ethischen Leitlinien.


	4.2 	Sich selbst bewerten

· Führt sein Portfolio.
· Bewertet sich regelmäßig selbst, um seine Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten im Rahmen seiner Berufsausübung zu identifizieren.
· Berücksichtigt formelle und informelle Feedbacks von Patienten/Dienstleistungs-empfängern, Berufskollegen, Kollegen und anderen Akteuren des Gesundheitssystems, um seine Berufsausübung zu analysieren.
· Setzt Strategien um, um die im Bewertungsverfahren festgelegten Ziele zu erreichen.
· Interagiert mit Berufskollegen und Kollegen, um seine Berufspraxis weiterzuentwickeln.




	4.3 	Berufliche Verantwortung zeigen

· Handelt innerhalb der Grenzen seines Fachbereichs und seiner Befugnisse.
· Informiert den Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder den Krankenpflegeassistenten, wenn sich der Gesundheitszustand des Patienten/Dienstleistungsempfängers verändert und der Pflegeplan folglich angepasst werden muss.
· Fragt den Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder den Krankenpflegeassistenten um Rat, wenn die krankenpflegerischen Tätigkeiten über seine eigenen Kompetenzen (Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen) oder seinen Tätigkeitsbereich hinausgehen.
· Fragt in Situationen, die über seine eigenen Kompetenzen (Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen) oder seinen Fachbereich hinausgehen, fachkundige Personen um Rat.
· Pflegt eine therapeutische und professionelle Beziehung innerhalb der Grenzen seiner beruflichen Rolle.
· Beteiligt sich an einem kontinuierlichen Prozess der Aufrechterhaltung und Verbesserung seiner Kompetenzen. 
· Nimmt an Weiterbildungen teil.
· Beteiligt sich an einem kontinuierlichen Prozess zur Verbesserung der Qualität seiner Berufsausübung und der Sicherheit der Patienten/Dienstleistungsempfänger.
· Zeigt Verantwortung gegenüber Patienten/Dienstleistungsempfängern, der Gesellschaft und Fachkollegen, indem er die Erwartungen der Gesellschaft an den Beruf anerkennt und erfüllt.
· Respektiert die verschiedenen Verantwortungsebenen der Berufsfachkräfte im Gesundheitswesen.
· Beteiligt sich an Initiativen zur Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitspflege, um somit die Effizienz der Dienstleistungserbringung zu steigern.
· Hinterfragt die Berufsausübung der Berufsfachkräfte im Gesundheitswesen auf angemessene Weise, um Sicherheit und Qualität zu fördern.
· Erkennt kritische Zwischenfälle, reagiert angemessen und/oder leitet sie an den Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder den Krankenpflegeassistenten weiter.
· Ergreift im Falle rechtswidriger, unangemessener oder unethischer Praktiken geeignete Maßnahmen.


	4.4 	Die Rechtsvorschriften und Vorschriften einhalten

· Übt seine Tätigkeit unter Einhaltung der Gesetze, die die Ausübung der Krankenpflege regeln, sowie der beruflichen und zivilrechtlichen Vorschriften aus.
· Wendet bei der Berufsausübung den belgischen Verhaltenskodex für Krankenpflegefachkräfte an.
· Hält sich an die Schweigepflicht.
· Hält sich gemäß den Vorschriften an das Berufsgeheimnis.
· Hält sich an das Gesetz über die Rechte des Patienten und andere Rechtsvorschriften über den Schutz des Privatlebens.


	4.5 	Förderung einer Gesundheitskultur am Arbeitsplatz

· Ist sich seiner selbst bewusst und geht effektiv mit den Einflüssen auf das persönliche Wohlbefinden und die Arbeitsleistung um.
· Pflegt und fördert eine kollegiale und respektvolle Kultur in den beruflichen Beziehungen.
· Fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kollegen hinsichtlich einer qualitativ hochwertige Pflegeerbringung.
· Bringt während seiner gesamten Laufbahn persönliche und berufliche Anforderungen und Erwartungen mit einer lebensfähigen Ausübung des Berufs in Einklang.
· Fördert eine Kultur, in der Kollegen, die berufliche Schwierigkeiten haben, wahrgenommen und unterstützt werden und effektive Hilfe erhalten.


	4.6 	Beteiligung an der Berufsvertretung

· Beteiligt sich an Aktivitäten, die darauf abzielen, die Politik und die Gesundheitspflege zu gestalten und den Zugang zur Gesundheitspflege zu verbessern.
· Fördert die Verbreitung und Umsetzung von Empfehlungen für eine gute Berufspraxis.
· Trägt zu einem positiven Image des Berufs des Pflegehelfers und zur Schaffung einer starken Berufsidentität bei.
· Trägt zur Entwicklung des Berufs des Pflegehelfers bei.


	Kompetenz 5: Das Verantwortungsbewusstsein bei Einzelpersonen, Familien und Gruppen wecken, damit sie eine gesunde Lebensweise annehmen und für sich selbst Sorge tragen


	5.1 	Förderung der Autonomie des Patienten/Dienstleistungsempfängers gemäß dem Pflegeplan

· Arbeitet mit dem Patienten/Dienstleistungsempfänger zusammen, um die Gesundheitsfaktoren zu identifizieren und zu definieren, die seine Gesundheit beeinflussen.
· Begleitet den Patienten/Dienstleistungsempfänger dabei, die Fähigkeit zu erwerben, wiederzuerlangen und/oder zu entwickeln, ein selbstständiges Leben zu führen.
· Arbeitet an der Gesundheitserziehung mit.


	5.2 	Förderung der Gesundheit des Patienten/Dienstleistungsempfängers und der Umwelt

· Trägt zur Verbesserung der Gesundheitsbedingungen für Patienten/Dienstleistungs-empfänger, Umwelt und Gemeinschaft bei.
· Arbeitet an Strategien zur Aufklärung von Patienten/Dienstleistungsempfängern mit, um eine gesunde Lebensweise, die Reduzierung von Risikoverhalten und die präventive Selbstpflege gemäß dem Pflegeplan zu fördern.
· Beteiligt sich an Aktivitäten zur Bekämpfung von Krankheiten sowie zur Förderung einer gesunden Umwelt und eines gesunden Lebensstils.


	5.3 	Mitarbeit an den Methoden der Gesundheitserziehung gemäß dem Pflegeplan

· Lehrt Patienten/Dienstleistungsempfängern, wie sie ihr Verhalten ändern können, um gesünder zu leben, wie sie ihren Gesundheitszustand besser kontrollieren können und wie sie mit einer Behinderung oder einem Trauerfall umgehen können.
· Arbeitet an Lehr- und Unterrichtsstrategien mit, die gemäß dem Pflegeplan für die Bedürfnisse und Merkmale der Person oder der Gruppe geeignet sind.
· Erstattet dem Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder dem Krankenpflegeassistenten Bericht, damit dieser die Lernergebnisse evaluieren und die Unterrichts- und Lehransätze sowie den Inhalt entsprechend anpassen kann.


	Kompetenz 6: Zur Verwaltung des Pflegeprozesses beitragen


	6.1 	Zum effizienten Einsatz von verfügbaren Mitteln beitragen, sowohl in wirtschaftlicher als auch in ökologischer Hinsicht

· Trägt dazu bei, die Bedürfnisse der pflegebedürftigen Person, die Risikofaktoren, die Komplexität der Aufgaben und das zu erreichende Ziel unter Berücksichtigung einer optimalen Verteilung der Mittel zu bestimmen.
· Trägt nach Evaluierung der Mittel zur Bestimmung der Schwerpunkte bei.
· Verteidigt Mittel, einschließlich Technologien, die die Krankenpflege verbessern.
· Unterstützt den Patienten/Dienstleistungsempfänger, um gemeinsam mit dem Krankenpflegeassistenten und dem Krankenpfleger für allgemeine Pflege die geeigneten Leistungen zu ermitteln, die seinen Bedürfnissen im Rahmen des Pflegeprozesses am besten entsprechen.


	6.2 	Die Pflege auf effiziente und sichere Weise an die am besten geeignete Berufsfachkraft im Gesundheitswesen zuweisen

· Nimmt übertragene Tätigkeiten an, die seinem Kompetenzniveau und seinem gesetzmäßigen Fachbereich entsprechen.
· Übernimmt die Verantwortung für übertragene Tätigkeiten.


	Kompetenz 7: Zur Evaluation und Qualitätssicherung der Pflege beitragen, um die eigene Berufspraxis zu verbessern


	7.1 	Die eigene Berufsausübung auf beweiskräftige Daten stützen

· Wendet die Prinzipien des kritischen Denkens an und verfolgt einen systematischen Ansatz zur Problemlösung in allen möglichen beruflichen Situationen.
· Begründet sein Handeln auf der Grundlage von Kenntnissen aus verschiedenen Quellen, dem Kontext und der Entscheidung der Patienten/Dienstleistungsempfänger.
· Erbringt Pflege gemäß dem Pflegeplan, den Protokollen und den internen Verfahren.
· Beteiligt sich an der Suche nach bewährten Praktiken.
· Verbreitet Empfehlungen für bewährte Praktiken und teilt sie mit den Kollegen.


	7.2 	Zur Evaluation und Qualitätssicherung beitragen

· Dokumentiert die erbrachte Krankenpflege auf verantwortungsvolle und ethische Weise.
· Trägt zur Identifizierung der wichtigsten Aspekte der Krankenpflege bei, die im Hinblick auf die Qualitätssicherung bewertet werden müssen.
· Trägt zur Evaluation der Qualität, Sicherheit und Effizienz der Krankenpflege bei.
· Sammelt Daten zur Evaluation der Qualität und Effizienz der Krankenpflege.
· Zeigt Kreativität und Innovation bei der Verbesserung der Qualität der Erbringung der Krankenpflege.
· Beteiligt sich im berufsübergreifenden Team an der Evaluation der Pflege und der Gesundheitspflege.


	7.3 	Zur Ausbildung von Studenten und Berufsfachkräften im Gesundheitswesen beitragen

· Engagiert sich in der Ausbildung von Studenten und Kollegen für die Entwicklung ihres Berufs und die Qualität der Gesundheitspflege.
· Ist eine Bezugsperson für Studenten, Kollegen und die Öffentlichkeit.
· Ist ein professionelles Vorbild für Studenten, Kollegen und andere Berufsangehörige.
· Befasst sich mit den Fragen und Problematiken, mit denen Studenten und Kollegen konfrontiert sind.
· Teilt seine Kenntnisse, Erfahrung und Ideen mit den Studenten und Kollegen.
· Erkennt den Ausbildungsbedarf und priorisiert die Lernziele der Pflegehelfer-Studenten.
· Bietet Pflegehelfer-Studenten relevante Lernsituationen, die mit den Lernzielen in Verbindung stehen.
· Berücksichtigt die Kompetenzen und Grenzen von Studenten und Kollegen in der Ausbildung.
· Strebt eine sichere Arbeitsumgebung an, in der das Lernen und die berufliche Entwicklung begünstigt werden.
· Gewährleistet die Sicherheit von Patienten/Dienstleistungsempfängern in Lernsituationen.
· Begleitet Studenten und Kollegen bei der Evaluation ihrer Berufsausübung.
· Gibt konstruktives, formelles und informelles Feedback im Rahmen der Evaluation von Studenten und Kollegen.
· Fördert bei Studenten und Kollegen das selbstständige Lernen und die Suche nach Lösungen.
· Fördert ein gutes Lernumfeld.




	

